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§121
Wer vorsätzlich einen Gefangenen, mit dessen Be

aufsichtigung oder Begleitung er beauftragt ist, ent
weichen läßt oder dessen Befreiung befördert, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

§ 122

(1) Gefangene, welche sich zusammenrotten und 
mit vereinten Kräften die Anstaltsbeamten oder die 
mit der Beaufsichtigung Beauftragten angreifen, den
selben Widerstand leisten oder es unternehmen, sie 
zu Handlungen oder Unterlassungen zu nötigen, wer
den wegen Meuterei mit Freiheitsstrafe von sechs Mo
naten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Gleiche Strafe tritt ein, wenn Gefangene sich 
zusammenrotten und mit vereinten Kräften einen ge
waltsamen Ausbruch unternehmen.

(3) Diejenigen Meuterer, welche Gewalttätigkeiten 
gegen die Anstaltsbeamten oder die mit der Beauf
sichtigung Beauftragten verüben, werden mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizeiauf
sicht erkannt werden.

§ 122 a

In den Fällen der §§ 120 bis 122 steht einem 
Gefangenen gleich, wer in Sicherungsverwahrung un
tergebracht ist.

§ 122 b

(1) Wer, abgesehen von den Fällen der §§ 120, 121, 
122 a, vorsätzlich jemanden, der auf behördliche An
ordnung in einer Anstalt untergebracht ist, aus der 
Verwahrung befreit oder ihm das Entweichen erleich
tert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag der 

Behörde ein, welche die Verwahrung bewirkt hat.

§236

Gefangenenmeuterei
(1) Ein Inhaftierter, der sich mit einem oder meh

reren Inhaftierten mit dem Ziel zusammenschließt, 
den mit der Bewachung oder Beaufsichtigung Beauf
tragten Widerstand zu leisten, sie tätlich anzugrei
fen oder zu nötigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

§237

Entweichen aus gerichtlich angeordnetem 
Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht aus einer 
Strafvollzugseinrichtung oder aus der Bewachung oder 
Beaufsichtigung der damit Beauftragten den Vollzug 
eines gerichtlich angeordneten Freiheitsentzuges ver
hindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit kann abgesehen werden, wenn sich der 
Täter den Sicherheitsorganen freiwillig stellt.
s. o. § 235

s. o. § 235


